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Text 

§ 7. (1) Bei allen Anmeldungen zur Eintragung in das Firmenbuch kann die gerichtliche oder 
notarielle Beglaubigung entfallen, wenn die Anmeldung oder die Vollmacht mit der firmenmäßigen 
Zeichnung der Genossenschaft versehen ist und die Unterschrift der Zeichnenden bei den Akten des 
Gerichtes (§ 120 JN) bereits in beglaubigter Form erliegen. 

(2) Zum Nachweis eines Beschlusses der Generalversammlung, des Vorstandes, des Aufsichtsrats 
oder eines anderen Organs der Genossenschaft genügt - sofern der Genossenschaftsvertrag nichts anderes 
bestimmt - die Vorlage einer von der Genossenschaft unter ihrer firmenmäßigen Zeichnung als richtig 
bestätigten Protokollabschrift, wenn die Unterschriften der Zeichnenden bei den Akten des Gerichtes 
(§ 120 JN) bereits in beglaubigter Form erliegen. 

(3) Von der Echtheit der Zeichnung hat sich das Gericht, wenn eine gerichtliche oder notarielle 
Beglaubigung der Unterschriften nicht vorliegt, durch Vergleich der Zeichnung mit den in den Akten 
erliegenden beglaubigten Unterschriften zu überzeugen. 
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